
v Z17 Dimstag 1 Beilage zum Halle schen Tageblatt
Aus der Korrespondenz Antoine

Die Nordd Allg Ztg ist in den Stand gesetzt
nachfolgende von uns aus dem Französischen übersetzte
Stücke aus der bei dem Thierarzt Antoine in Metz be
schlagnahmten Korrespondenz mitzutheilen

Paris 21 Dezember Ich bin von meinen Kollegen im lei
tenden Ausschusse des allgemeinen Vereins sür Elsaß Lothringen be
auftragt worden Ihnen unsere aufrichtigen Glückwünsche zu über
senden In einer außerordentlichen Versammlung der Mitglieder der
Loge für Elsaß Lothringen an welcher zahlreiche Mitgliever der ver
schiedenen Logen von Paris Theil nahmen ist Ihr kraftvolles Ver
trauensbekenntniß beifällig aufgenommen worden Wie der Name
besagt besteht die Loge in ihrer Mehrheit aus Elsaß Lothringern
Unter allgemeinem Beifall ist beschlossen worden Ihnen die lebhafteste
Theilnahme zu übermitteln zum Uebersender wurde ich erwählt
Sie wollen für unsere Sache kämpfen Sie halten unsere Fahne fest
und hoch wir werden uns auf der schwierigen und ruhmvollen Lauf
bahn vereinigen welche Sie beginnen wollen Gestatten Sie indem
wir Ihrem Erfolge Beisall klatschen Ihnen zu sagen daß zur geeig
neten Zeit Sie auf unsere Unterstützung zählen können wie wir auf
Sie zählen Ich übermittle Ihnen Namens der Logs von Elsaß
Lothringen und des allgemeinen Vereins für Elsaß Lothringen unsere

Begrüßung A WoirhayeBauly Bataillonskommandeur zugetheilt dem Stäbe
des 7 Armeekorps in Besanxon äußert sich in einem Gra
tulationsbriefe vom 21 Dezember 1882 zur Wahl von
Antoine

Sie sind der wahre Vertreter des Protestes gegen die Annexion
Felix Anthoine früher Advokat in Chateaurenard Dept

Bouches du Rhone schreibt
Wenn ich denselben Namen trage so trage ich auch dasselbe

Herz dieselbe Thatkraft gegen die Feinde Gottes Frankreichs und
Lothringens denselben Abscheu gegen die Preußen im Innern wie
in der Fremde

Antony Real Sohn aus Orange Vaucluse schreibt
aus Paris unterm 20 Dezember 1882 daß er das Wahl
programm in der Jndependance Frangaise habe abdrucken
lassen

Es wäre gut daß man in Frankreich die Gefühle des glühen
den Patriotismus kennen lernte welche unsre Brüder in Elsaß
Lothringen beseelen und daß Ihr muthiger Hossnnngsruf dort gehört
würde

Vünien Thierarzt in Ehatelleroult gratulirt zum Man
dat zu dieser verwünschten deutschen Kammer Vorwärts
Alles für Frankreich und nichts ohne es

A Dragon in Paris 61 Rue Madame schreibt
Seitdem von Ihrer Kandidatur zum Reichstage die Rede ist

werden Sie das Interesse bemerkt haben welches Ihre Wahl in
Frankreich erregt Der unauslöschliche Haß gegen Deutschland ist für
uns eine heilige und Patriotische Pflicht Haben Sie also Vertrauen
in die Zukunft c

Herus in Epernay gratulirt in einem Briefe vom 19 De
cember 1882 zum Wahlprogramm

Frankreich sieht auf Sie und ist stolz darauf seien Sie der
Pionier der Zukunst die drei Farben flattern über Ihre schönen Pro
vinzen

H Fries Notar zu Sidi Bel Abbes schreibt an An
toine daß er sich den zahlreichen Wählern anschließe welche
ihn zum Vertreter ini Reichstage ausersehen um eine Wie
derabtretung von Elsaß Lothringen an das gemeinsame Va
terland zu erlangen

Von Charles Leser Redakteur des Temps und Chef
redakteur des Alsacien Lorrain, sind eine Reihe von Briefen
vorgefunden Derselbe schreibt

Ich befinde mich auf der Reise mit dem Kriegsminister und
komme jetzt erst dazu Ihre Briefe zu lesen Bravo und Dank
Diese Dinge gehen zum Herzen Die Rache des Rechtes Sie haben
unserer Religion Worte gegeben Eh Leser

Ferner

Le Temps 10 Fanbourg Montmartre Paris
Mein theurer Freund Wenn ich etwas gezögert habe Ihr

Schreiben zu beantworten so geschah es weil ich Ihnen nützlich sein
will Befassen Sie sich nicht mit den Zeitungen das werde ich be
sorgen Le Temps, La Republique sranyaise, Paris, Le Fi
garo, La France stehen Ihnen vom 3 August ab zu Diensten
Ich werde auch die anderen Blätter besuchen La Lauterne, L Jntran
sigeant, Le Rappel, Le Gaulois, L Evsnement, Le Gil Blas,
Le Petit Journal und Le Monitenr Ich stehe beständig zu

Ihren Diensten Was Ihre Correspondenzen anbetrifft so erwarte
ich Ihre Benachrichtigungen um das Nöthige zu thun Schreiben
Sie mir sobald als möglich und fürchten Sie nicht mir je beschwer
lich zu werden

Ferner
Ich habe Herrn Bregvard gesprochen ich habe ihn an Goudchanx

verwiesen Ich bemühte mich wegen des XIX Sisele und des
Voltaire Alles ist geordnet Sie werden meine erste Correspon

denz am 3 erhalten sagen Sie mir unter welcher Adresse ich sie
Ihnen schicken soll ich werde dieselbe damit Sie über ihren Ursprung
sicher sein können mit dem Namen Albertus unterzeichnen

Ein Brief von Paul Leser Redakteur des Alsacien
Lorrain lautet

Herzlichen Dank sür Ihre kräftige und stolze Erklärung welche
ich an der Spitze der Sonntagsnummer veröffentliche gefolgt von
einem auf Ihre Wahl bezüglichen Artikel Zu Ihrer Verfügung
stelle ich gratis natürlich die Ihnen nöthige Anzahl von Exem
plaren Dieselben können am Freitag an die von Ihnen brieflich
oder telegraphisch bezeichnete Adresse abgesandt werden Haben Sie
auch die Güte mir baldigst die Schriftstücke für diese Nummer ein
zusenden ebenso den letzten Aufruf an die Wählers Artikel aus deut
schen Zeitungen u s w Es ist nöthig daß ich alles dieses am
Freitag mit der ersten Post hier habe Wir sind mit Ihnen wir
drücken Ihnen aufs Wärmste die Hände und erwarten die Nachricht
von Ihrem Siege um die Gläser zu leeren zu Ehren des tapfern
Kämpfers für die heilige Sache unserer Wiedervergeltung

Paul Leser
Alphons Frömer Redakteur des Alsacien Lorrain

schreibt

Beim Empfang Ihres freundschaftlichen Briefes an Ihren Freund
und Landsmann Herrn Paul Leser unseren Chefredakteur beeilen
wir uns Ihrem Wunsche zu willfahren außerdem sandten wir Ihnen
auch durch unsere Freunde von Frouard unsere hnndertsunszigsach
wiederholten Glückwünsche welche wie wir hoffen zu geeigneter Zeit
Ihnen zugegangen find Glauben Sie mir daß ich persönlich
mit lebhaftester Freude Ihren sicheren und überwältigenden Wahl
sieg erwarte welcher von Neuem die Verletzung unserer unver
jährbaren Rechte bekunden wird denn Sie sprechen von Ver
folgungen welche unsere Freunde gegen Sie planen Ich habe
kaum wie Sie wissen meine Verurteilung zu drei Monaten
Gefängniß wegen Preßvergehens und französischer Propaganda abge
büßt Uebrigens hat der preußische Eerberus nicht nur die beschlag
nahmten Manuskripte behalten sondern auch alle anderen Mannskripte
welche man mir in den vier Haussuchungen während der letzten sechs
Monate gestohlen Ich hoffe Sie werden uns öfter mit Ihren aus
gezeichneten Briefen beehren welche uns stets in hohem Grade inter
essiren Um den Indiskretionen des schwarzen Kabinets zu entgehen

können Sie Ihre Briefe adressiren an M Alphonse 4 Passage de
l Opera in Paris Ich stehe völlig zu Ihren Diensten in Allem
was Ihnen hier angenehm sein kann

Alphonse Frömer Redakteur
Ferner
Zu Ehren des großen Bürgers welcher wieder einmal in Ber

lin für Elsaß Lothringen eintreten wird Ich habe Ihren gegen Herrn
Leser unseren Chefredakteur erwähnten Brief noch nicht erhalten
eben so wenig Ihre Photographie um welche sie gestern telegraphisch
gebeten damit dieselbe im Monitenr de la Ligue de Patriotes
veröffentlicht werde Ich weiß nicht ob alles Dieses auf der Post
unterschlagen ist

Auch von Ed Goudchaux in Paris liegen verschiedene
Briefe vor Derselbe schreibt

Paris Rue de la Banque 16 7 Juli 1883 Ich habe
Woirhaye gesprochen er ist damit einverstanden im Namen der
Gesellschaft daß die Hinterlegung durch Marly oder Dufresnes ge
schehe Ich sprach heute mit Reinach er rechnet noch darauf Geld
zu erhalten die Saison ist nicht günstig Ich habe ihm gesagt daß
lsie noch immer mit ungenügenden Mitteln ansangen müßten

Paris 26 Juli 1883 Sie haben mir Quittung über
11000 Fres geschickt ich schreibe Ihnen heute 10000 Fres franzö
sisches Geld bei der metzer Bank gut Die Loge wird morgen zahlen
Charles wird morgen in Metz sein Sprechen Sie mit ihm wegen
des Empfangsscheines für die Gesellschaft

Paris 3 August 1883 Charles Leser hat mir heute brieflich
eine erste Correspondenz übermittelt Ich bin beauftragt Ihnen
12,500 Fres seitens unserer Freunde zu überliefern Dieser Brief ist
genügend Sie haben denselben bei Buttermann oder Vignanl nnr
vorzuweisen

Eine Reihe von Briefen rühren von dem Reichstags
Abgeordneten Kable her Derselbe hat mehrere Aktionäre
für das von Antoine zu gründende Blatt gesammelt und
schreibt

Ihr Zeitungseomits ist ausgezeichnet und nun maots animo
Hier sind die Aktionäre von Straßburg für welche ich gezeichnet
2000 Frcs find 4 Aktien Hr hat mir seine Beihülfe im
Aufsuchen von Abonnenten versprochen Er kann Sie besser unter
richten über die Fähigkeiten des Herrn welcher Hülfssekretär
bei unserem Ueberschwemmungseomits gewesen Ich werde Ihnen
eine Liste der früheren Abonnenten der Presse schicken welchen Sie
die Probenummer zusenden können

Ferner unterm 9 December 1882
Ich beglückwünsche Sie zu Ihrer Erklärung und dem beredten

Aufruf an die Majestät des Rechtes und des Gesetzes Die Polizei
sagen Sie hat dies Schriftstück unterdrückt eine erste Erklärung hat
dasselbe Schicksal gehabt Unnütze Scheererei Die metzer Bevölke
rung kennt Ihre Ueberzeugung Ihr Verdienst und Ihren Patriotis
mus sie bedarf Ihrer Erklärung nicht um Ihnen ihre Stimmen zu
geben Dieselbe weiß daß Sie der würdige Nachfolger unseres
wackeren Besanyon sind Ihr Sitz ist an meiner Seite im Reichs
tag Ich freue mich Ihnen die Hand drücken zu können im Kampfe
ist ein muthiger Helfer willkommen Kable

Locales
Halle den 17 September

lGäste des Kaisers Zum Kaiser Diner in Merse
burg am Sonnabend hatten aus Halle die Herren Stadt
verordnetenvorsteher Reg Rath Gneist Stadtrath Hil
denhagen Oberbürgermeister a D v Boß der Rsotor
lUÄKiMLus Boretius und kgl Berghauptmann Huyssen
Einladungen erhalten Die Herren v Voß Boretius und
Hildenhagen würdigte Se Majestät einer leutseligen An
sprache und besonders hatte Letzterer die Ehre einer längeren
Unterredung mit dem Kaiser

Dienst Entlassung s Dem Ober Landesgerichts
Rath Freiherrn von Elmendorff in Naumburg ist die
nachgesuchte Dienstentlassung mit Pension ertheilt worden

Versetzung Der Amtsgerichtsrath Freytag in
Magdeburg ist als Landgerichtsrath an das Landgericht I
in Berlin versetzt

sCharakterverleihung Dem Domänenpächter
Wrede in Oschersleben ist der Charakter als Königl Ober
amtmann beigelegt worden

x Jubiläum Der Maurer Herr Jänicke hier
Deyboldsgasse 1 wohnhaft feierte gestern in festlicher Weise
den Tag an welchem er vor fünfzig Jahren dem hiesigen
Maurergewerk beigetreten war Dem Jubilar der diesen
langen Zeitraum hindurch sein Handwerk betrieben und sich
noch seltener Rüstigkeit erfreut so daß er noch jetzt fleißig
mit Hammer und Kelle hantirt wurde aus Anlaß dieses
seltenen Festtages von den Mitgliedern seines Gewerks in
würdigster Weise eine ehrende Ovation gebracht Kurz nach
4 Uhr Nachmittags erschien der Festzug erwähnten Gewerks

mit Musik und wehenden Fahnen vor der Wohnung des
Jubilars um selbigen in einer zweispännigen von Herrn
Maurermeister Kuhnt zu diesem Zweck bereitwilligst gestellten
Equipage abzuholen und nach dem Festlokale Restauration
zum Rosenthale zu geleiten Nach bezüglicher Ansprache
seitens des Altgesellen und dreifachem Hoch auf den Gefeierten
wurde der Abmarsch nach erwähntem Lokale mit Herrn
Jänicke und den Vorstehern des Gewerks in der Kutsche be
werkstelligt und der Festtag in für alle Theilnehmer höchst
befriedigender Weise beschlossen

x sHinterm Vorhang Eine ergötzliche Scene
mehr erheiternd für die Zuschauer weniger erfreulich für die
Betheiligten ereignete sich am gestrigen Festtage in der
großen Steinstraße In einem zierlichen Schaufenster
welches von außen und innen sehr geschmackvoll mit Guir
landen Kränzen Büsten Draperien u s w geschmückt
war hatte eine aus drei Personen Vater Mutter und
Sohn bestehende Familie Platz genommen die beiden
Häupter auf Stühlen im Vordergrunde der hoffnungsvolle
Sprößling dagegen des beschränkten Raumes wegen etwas

hinterwärts von Naumburg alle in gespanntester Er
wartung des Momentes der Vorbeifahrt Sr Majestät ent
gegensehend Die Zeit verging bis endlich näher und näher
schallendes Hurrahrufen und die sichtbar werdenden Vorreiter
die Ankunft des sehnsüchtig Erwarteten im nächsten Moment
in Aussicht stellte Eben war der elegante Viererzug ins
Gesichtsfeld der in erwähntem Schaufenster Harrenden ge
langt da auf einmal ging es Rrrrrrrrr schrupp
das Bild mitsammt dem Fenster war verschwunden und
wodurch die Jalousie war im einzig günstigen Augen
blick schnödester Weise herniedergesaust und zwar wie sich
herausstellte durch Spielerei des ungeduldig gewordenen

jungen Staatsbürgers der sich an der Zugleine der Jalousie
einstweilen die Zeit vertrieben und dadurch das Herabrollen
des Vorhangs herbeigeführt hatte Die durch solch tückischen
Zufall um ihr für schweres Geld erkauftes Vergnügen Ge
brachten erschienen dann zur großen Erheiterung der zahl
reichen Zeugen dieses Vorgangs kurz darauf in der Haus
thür freilich zu spät um noch die Hauptperson Se Königl
Hoheit den Kronprinzen erblicken zu können fühlten
sich deshalb und weil sie alsbald Gegenstand guter und
schlechter Witze geworden nicht sehr behaglich in dieser
Situation und entzogen sich daher letzterer nach rückwärts
Das ebenfalls sichtbar gewordene Antlitz des Jüngsten der
Familie aber verrieth durch bedenkliche Röthe und merkwür
digen Ausdruck die demselben bereits in nicht schwer zu er
rathender Weise zu Theil gewordene Heimsuchung von den
Händen des Herrn Papas das weitere Schauen war aber
den drei Betheiligten für diesmal vergangen

Photographische Aufnahmen Heute Vor
mittag fand eine photographische Aufnahme des festlich ge
schmückten Marktes mit den Ehrenjungfrauen im gestrigen
Festkostäm im Pavillon vor dem Rathhause statt Ferner
wuroen verschiedene Festplätze die sich besonders durch deko
rativen Schmuck auszeichneten photographisch abgebildet

Ernennung Der praktische Arzt vr Her
mann Koeppe zu Torgau ist zum Kreis Phystkus des
Kreises Torgau ernannt worden

lü Begräbuiß des Königlichen Musikdirek
tors Schulz Am Sonnabend Nachmittag um 6 Uhr
wurde der Hierselbst verstorbene Kapellmeister Schulz zur
ewigen Ruhe gebracht Der Adjutant seines Regiments
trug die Orden außer einer größeren Anzahl von Offi
zieren folgten besonders seine Kapelle während ein Kom
mando von 30 Mann unter Führung des hiesigen Land
wehr Bezirks Adjutanten dem Sarge voraufmarschirte um
dem Verstorbenen mit einer dreimaligen Gewehrsalve über
dem offenen Grabe die letzte Ehre zu erweisen

Städtische Kommissionen
Stadtverordneten Kommission zur Borberathung der

Vorlage des Magistrats betreffend die Wahl eines Leh
rers für die Ostern 1884 mit einer Klasse zu eröffnende
lateinlose Realschule Sitzung am Dienstag den 18 Sep
tember cr Abends 6 Uhr im Magistrats Sitzungszimmer

StimSesKMt Halle Meldung vom 15 September
Ausgeboten Der Kaufmann Carl Johannes Ludwig

Dölle Leipzigerstraße 71 und Anna Adeline Fischer an der
Glauchaischen Kirche 2 Der Drahtzieher Friedrich Carl
Salomo Rosch Martinsberg 4s und Marie Louise Minna
Wettin Dachritzgasse 12

Eheschließungen Der Fleischermeister Carl Friedrich
Tröße Ilmenau und Bertha Friederike Marie Auguste
Kachel Beruburgerstraße 9 Der Maler Friedrich Paul
Teichgräber Schulgasse 4 und Marie Catharine Kühn
Brüderstraße 6 Der Kutscher Friedrich Alfred Schmidt
und Alwine Charlotte Louise Marx Schülershof 13
Der Maurer Franz Gottlob Otto Gebhardt Sophien
straße 18 und Marie Jda Forberg Schulberg 13 Der
Maurer Carl August Albert Otto Hac ck Mittelwache 13
und Marie Friederike Hermine Krähnert Gerbergasse 16

Geboren Dem Buchbinder Andreas Bonardt große
Steinstraße 49 eine T Frieda Dem Handarbeiter Franz
Mohr alter Markt 7 ein S Carl Paul Dem Maurer
Carl Lehmann Bäckergaffe 6 ein S Alwin Carl
Dem Schmied Wilhelm Tintel Merseburgerstraße 41a eine
T Caroline Marie Dem Eisendreher Wilhelm Ketter
Bernbmgerstcaße 25 eine T Anna Dem Kesselschmied
Hermann Böge Zapfenstraße 14 eine T Marie Clara

Dem Maurer Albert Klostermann Mühlberg 1 eine
T Frieda Martha Louise

Gestorben Des Wagenschieber Wilhelm Kränert T
todtgeb Diemitz Des Handarbeiter Wilh Schumann
T Anna 3 I 1 M 18 T Diphtheritis Diakonissen
haus Der Schuhmacher Hermann Meinhardt 30 I
3 M 21 T Unterleibskrebs Bäckergasse 6 Des Kon
ditor Bruno Hofmann S Otto 1 I 7 M 10 T Tuber
kulose Georgstraße 2

Universttiits Nachrichten
Dr Merkel bisher außerordentlicher Professor

an der Universität Rostock ist zum ordentlichen Professor
nach Königsberg berufen worden

Vermischtes
Berlin Fräulein v Bünau das neu engagirte

Mitglied des Residenz Theaters ist vorgestern das Opfer
eines verbrecherischen Straßen Attentats geworden Die
Künstlerin befand sich wie der Börsen Courier erzählt
in Begleitung ihrer Mutter aus dem Wege nach dem Re
sidenztheater erwa in der Gegend des Spittelmarktes Em
elegant gekleideter Mann der ihr gefolgt war versetzte
ihr plötzlich hinterrücks einen derben Schlag in den Nacken
Die Künstlerin brach zusammen und mußte zu einem Arzt
in der Nähe gebracht werden der eine ernstliche Verletzung
konstatirte

sEin Schachturnier in Berlin ist für den
Monat Oktober im Cafe Royal in Aussicht gestellt und hat
sich um dieses Turnier ins Leben zu rufen em provisorisches
Comits gebildet In der demnächst stattfindenden Versammlung
von Interessenten soll ein definitives Comite gewählt wer
den sowie die Regelung und Festsetzung des Programms
erfolgen Hauptsächlich bezweckt das Comits den Sinn und
das Jmereffe für Schachspiel in einem höheren Grade zu
wecken Vorläufig sind drei Turniere ein Tombola ein
Lösungs Turnier und eine Blindlings Produktion auf das
Programm gesetzt Die Beitritts Erklärung und Beitrags
Zeichnung letztere von mindestens 5 6 10 Mark sür die
verschiedenen Turniere können jeden Abend im Cafe Royal
in der Beuthstraße abgegeben werden



Im Anschluß an das Gesetz betreffend das Pfandleih Gewerbe vom 17 März 1881
Seite 265 der Gesetz Sammlung für die Kömglich Preußischen Staaten Ss 1881 und an

die dazu ergangene Bekanntmachung des Herrn Ministers des Innern vom 16 Juli 1881
Seite 267 des Amtsblatts der Königlichen Regierung zu Merseburg äs 1881 bringen wir

hierdurch das von beiden städtischen Behörden Hierselbst unterm 20 Dezember 1882 vollzogene
und von dem Herrn Regierungs Präsidenten zu Merseburg unterm 8 Juni 1883 von Staats
aufsichtswegen bestätigte Reglement für die hiesige städtische Leih Anstalt mit dem Bemerken
zur öffentlichen Kenntniß daß dasselbe am 1 Oktober d Js in Kraft tritt, auf Pfandgeschäfte
welche vorher abgeschlossen sind aber keine Anwendung findet

Halle a S den 11 September 1883
Der Magistrat

Staude

Gesetz betreffend das Psandleihgewerbe

3

4

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König von Preußen zc
verordnen mit Zustimmung beider Häuser des Landtages was folgt

Der Pfandleiher W 34 38 der Gewerbeordnung vom 21 Juni 1869 Bundes
Gefetzbl S 245 in der durch das Gesetz vom 23 Juli 1879 Reichs Gesetzbl
S 267 bestimmten Fassung darf sich an Zinsen nicht mehr ausbedingen oder zahlen

lassen alsa zwei Pfennig für jeden Monat und jede Mark von Darlehnsbeträgen bis zu
dreißig Mark

b einen Pfennig für jeden Monat und jede den Betrag von dreißig Mark über
steigende Mark

Der Pfandleiher kann zugleich ausbedingen daß an Zinsen mindestens der Betrag
für zwei Monate gezahlt werden müsse

8 2
Bei der Berechnung der Zinsen kommen folgende Vorschriften zur Anwendung
1 der Tag der Hingabe des Darlehns wird nicht mitgerechnet
2 die Monate werden von dem auf den Darlehnstag zu 1 folgenden Tage bis zu

dem ziffermäßig dem Darlehnstage entsprechenden Tage des letzten Darlehnsmonats
bei dem Fehlen dieses Tages bis zum letzten Tage des letzten Monats berechnet
jeder auch nur angefangene Monat wird als ein voller Monat berechnet
läuft der Gefammtbetrag der Zinsen in einen Bruchpfennig aus so wird dieser auf

einen vollen Pfennig abgerundet

Das Ausbedingen oder Annehmen jeder weiteren Vergütung für das Darlehn oder
für die Aufbewahrung und Erhaltung des Pfandes sowie das Vorausnehmen der Zinsen ist

verboten
Was von dem Schuldner oder für ihn über das erlaubte Maß geleistet ist muß von

dem Pfandleiher zurückgewährt und vom Tage des Empfangs ab verzinst werden
Das Recht der Rückforderung verjährt in fünf Jahren seit dem Tage an welchem die

Leistung erfolgt ist

Die Fälligkeit des von einem Pfandleiher gegebenen Darlehns tritt nicht vor Ablauf
von sechs Monaten seit dessen Hingabe ein Entgegenstehende Verabredungen sind nichtig

8 5
Der Pfandleiher erwirbt ein Pfandrecht an den ihm übergebenen Gegenständen erst

dadurch daß er das Geschäft in ein über alle solche Geschäfte nach der Zeitfolge derselben

zu führendes Pfandbuch einträgt
Die Eintragung muß enthalten
1 eine laufende Nummer
2 Ort und Tag des Geschäfts
3 Vor und Zunamen des Verpfänders
4 den Betrag des Darlehns
5 den Betrag der monatlichen Zinsen
6 die Bezeichnung des Pfandes
7 die Zeit der Fälligkeit des Darlehns

Z 6
Der Pfandleiher ist verpflichtet dem Verpfände einen Pfandschein zu geben welcher

eine wörtliche Abschrift der auf das Geschäft bezüglichen Eintragung im Pfandbuch enthält und
mit der Namensunterschrift des Pfandleihers versehen ist

Weicht der Inhalt des Pfandscheins von dem Inhalte des Pfandbuchs ab so gilt die
dem Pfandleiher nachtheiligere Feststellung

8 7
Der Verpfänder ist berechtigt das Pfand jederzeit bis zum Abschlüsse des Verkaufs

einzulösen
Die Zinsen sind nur bis zur Einlösung zu berechnen
Entgegenstehende Verabredungen sind nichtig

8
Bis zum Ablaufe von drei Wochen nach der Fälligkeit des Darlehns erfolgt die Ein

löfung des Pfandes nur gegen Rückgabe des Pfandscheins
Sind seit der Fälligkeit des Darlehns drei Wochen verflossen so kann der Verpfänder

das bis dahin nicht eingelöste Pfand auch ohne Vorlegung des Pfandscheins einlösen

Der Pfandleiher ist berechtigt das Pfand zum Zwecke der Befriedigung wegen feiner
Forderung an Kapital und Zinsen nach eingetretener Fälligkeit des Darlehns zu verkaufen

Die Erlangung eines vollstreckbaren Schuldtitels oder die gerichtliche Ermächtigung zum

Verkauf ist nicht erforderlich
10

Der Verkauf ist in öffentlicher Versteigerung durch einen Gerichtsvollzieher oder eme
zu solchen Versteigerungen nach Z 36 der Gewerbeordnung angestellte Person auszuführen

Gold und Silbersachen dürfen nicht unter ihrem Gold oder Silberwerthe Werth
papiere welche einen Börsen oder Marktpreis haben nicht unter dem Tageskurse zugeschlagen
werden Wird ein hiernach zulässiges Gebot nicht abgegeben so können die Pfänder durch
den Versteigerer aus freier Hand zu einem dem zulässigen Gebote entsprechenden Preise ver

kauft werden
Der Pfandleiher kann selbst bieten und kaufen

8 11
Die Versteigerung muß in der Gemeinde in welcher das Psandleihgewerbe zur Zeit

des Geschäftsabschlusses betrieben worden ist erfolgen Sie darf nicht früher als vier Wochen
nach eingetretener Fälligkeit des Darlehns ausgeführt werden

8 12
Ort und Zeit der Versteigerung sind unter allgemeiner Bezeichnung der zu versteigern

den Sachen in einem von der Ortspolizeibehörde für solche Bekanntmachungen zu bestimmenden

Blatte bekannt zu machen
In der Bekanntmachung ist zugleich der Name des Pfandleihers und die laufende

Nummer des Pfandbuchs anzugeben
Die Bekanntmachung muß wenigstens zwei Wochen und höchstens vier Wochen vor dem

Tage der Versteigerung und darf frühestens am Tage nach der eingetretenen Fälligkeit des

Darlehns erfolgen
8 13

Sind mehrere Gegenstände durch dasselbe Geschäft zum Pfande bestellt so ist der Ver
pfänder berechtigt die Reihenfolge zu bestimmen in welcher dieselben zum Verkaufe aus

zustellen sind

Der Verkauf ist einzustellen sobald ein Betrag erlöst ist welcher hinreicht di die For
derung des Pfandleihers an Kapital Zinsen und Kosten zu decken

14
Das Pfand haftet auch für die Kosten des Verkaufs
Von den gemeinschaftlichen Kosten mehrerer Verkäufe find diejenigen der Bekanntmachung

nach der Zahl der Pfandnummern die der Versteigerung nach Verhältniß des ErÄses zu
vertheilen

s 15
Der Pfandleiher hat unverzüglich nach erfolgtem Verkaufe des Pfandes den ür den

Verpfänder nach Abzug der Pfandschuld und der Kosten des Pfandverkaufs etwa verbäbenden
Ueberschuß des Erlöses an den Verpfänder zu zahlen oder für denselben nach Ablmf einer
vierzehntägigen Frist die nicht abgehobenen Beträge bei der Ortsarmenkasse unter Beifügung
eines betreffenden Auszuges aus dem Pfandbuche zu hinterlegen Diejenigen Geb betrage
welche nicht binnen Jahresfrist von den Berechtigten in Anspruch genommen sind gehen in
das Eigenthum der Ortsarmenkasse über Auf die gemäß ß 13 Absatz 2 freigewordenen
Pfänder finden vorstehende Bestimmungen gleiche Anwendung

Auf diese Hinterlegung ist in der Bekanntmachung der Versteigerung hinzuweisen
Ist dies unterblieben so hat der Pfandleiher die erfolgte Hinterlegung in dem nach Z 12
bestimmten Blatte auf feine Kosten bekannt zu machen

8 16
Sind bei dem Verkaufe des Pfandes die Vorschriften der W 9 10 11 12 nicht

efolgt worden so hat der Pfandleiher die Kosten des Verkaufs selbst zu tragen und dem
Verpfänder den durch den Verkauf verursachten Schaden zu ersetzen insbesondere denjenigen
Betrag mit Zinsen zu fünf vom Hundert vom Verkaufstage ab zu zahlen um welchen der
Verkaufspreis des Pfandes hinter dessen Werth zurückgeblieben ist Entgegenstehende Ver
abredungen sind nichtig

Der Anspruch des Verpfänders verjährt in fünf Jahren Der Lauf der Verjährung
beginnt vier Wochen nach eingetretener Fälligkeit des Darlehns oder wenn der Verlauf des
Pfandes später stattgefunden hat mit dem Tage des Verkaufs

8 17
Der Inhaber des Pfandscheins ist dritten Personen insbesondere dem Pfandleiher

gegenüber zur Ausübung der Rechte des Verpfänders berechtigt ohne die Übertragung dieser
Rechte nachweisen zu müssen

8 18
Auf Pfandgeschäfte welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen sind

inden die Bestimmungen desselben nicht Anwendung

8 ISDie Bestimmungen über den Betrieb des Pfandleihgewerbes Seitens staatlicher Anstalten

werden durch dieses Gesetz nicht berührt

20
Die Errichtung von Pfandleihanstalten Seitens der Gemeinden oder weiteren kommu

nalen Verbände bedarf der Genehmigung Die Reglements dieser Anstalten bedürfen der

Bestätigung
Ueber die Genehmigung beziehungsweise Bestätigung beschließt der Regierungspräsident

in Berlin und so weit es sich um Pfandleihanstalten der Provinzialverbände handelt der
Oberpräsident Im Geltungsbereiche des Organisationsgesetzes vom 26 Juli 1880 Gesetz
Samml S 291 darf die Genehmigung des Regierungs beziehungsweise Oberpräsidenten nur
mit Zustimmung des Bezirks beziehungsweise Provinzialraths versagt werden

Die betheiligten Gemeinden beziehungsweise weiteren kommunalen Verbände hasten für
alle Verbindlichkeiten der von ihnen errichteten Anstalten Die bei der Verwaltung der letzteren
ich ergebenden Ueberschüsse sind zu Zwecken der Armenpflege zu verwenden

s 21
Die ZZ 1 bis 18 des gegenwärtigen Gesetzes gelten auch für die von Gemeinden

oder von weiteren kommunalen Verbänden zu errichtenden Anstalten
Dieselben sind berechtigt die Versteigerung der Pfänder durch einen ihrer vereidigten

Beamten bewirken zu lassen
8 22

Auf die bereits bestehenden Pfandleihanstalten der Gemeinden oder der weiteren kom
munalen Verbände finden die Vorschriften der M 1 bis 18 und des 21 Absatz 2 vorläufig
nicht Anwendung

Der Minister des Innern wird jedoch ermächtigt die Anwendung der Zs 1 bis 18
und des Z 21 Absatz 2 auf die bezüglichen Anstalten anzuordnen und zugleich die bestehenden
Ordnungen Reglements und Statuten derselben zu ändern

Z 23
Alle bisherigen den Gegenstand dieses Gesetzes betreffenden gesetzlichen Vorschriften

insbesondere das Pfand und Leihreglement vom 13 März 1787 die Deklaration desselben
vom 4 April 1803 die Allerhöchste Kabinetsordre vom 28 Juni 1826 und die Hannoversche
Ministerialbekanntmachung vom 15 Oktober 1847 sind aufgehoben

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen

Jnsiegel
Gegeben Berlin den 17 März 1881

I L WilhelmFürst v Bismarck Graf zu Stolberg
Maybach Bitter v Puttkamer

Friedberg v Boetticher

v Kameke
Lucius

Bekanntmachung
die Regelung des Geschäftsbetriebes der Pfandleiher betr

Auf Grund des 38 der Reichsgewerbeordnung vom 21 Juni 1869 in d sr Fassung
des Gesetzes vom 23 Juli 1879 Reichsgesetzblatt Seite 267 werden hiermit über den
Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen sowie über den Geschäftsbetrieb der Pfandleiher
in Anschluß an das Gesetz betreffend das Pfandleihgewerbe vom 17 März 1881 G S
S 265 die nachfolgenden Vorschriften erlassen

1 das vom Pfandleiher nach 8 5 des Gesetzes vom 17 März 1881 zu führende
Pfandbuch muß dauerhaft gebunden und durchweg mit Seitenzahlen versehen sein
Dasselbe ist bevor es in Gebrauch genommen wird der OrtspoliM ehörde zur
Prüfung und Beglaubigung vorzulegen In demselben dürfen weder R asuren vor
genommen noch unleserliche Eintragungen gemacht werden Das Pfandbuch darf
ohne Genehmigung der Ortspolizeibehörde weder ganz noch theilwei vernichtet
werden

2 In dem Pfandbuch sind außer den in 8 5 des Gesetzes vom 17 März 1881 vor
geschriebenen die folgenden Rubriken zu führen und prompt in bestimmungsmäßiger

Weise auszufüllen
sud 3b Stand und Wohnung des Verpfänders Angabe wie er sich legitimirt hat

sub 8 falls das Geschäft zur Verlängerung eines früheren Geschäftes dient Hinweis
auf die Nummer der Eintragung des früheren Geschäfts

sub 9 Tag an welchem die Einlösung des Pfandes erfolgte event Hinweis auf die
Nummer unter welcher eine Verlängerung des Geschäftes bemerkt ist

sub 10 Tag an welchem der Verkauf des Pfandes erfolgte Name Stand Wohnung
des Erwerbers Betrag des Kaufpreises

3 Die Pfandstücke sind vom Pfandleiher gegen Feuersgefahr angemessen zu versichern
und in einem besonderen Raume oder Behältniß getrennt von anderen Gegenständen

aufzubewahren Jedes Pfandstück ist mit einer der Eintragung im Pfandbuche
korrespondirenden Nummer zu versehen

4 Es ist an einer in die Augen fallenden Stelle des Geschäftslokals ein Exemplar
des Gesetzes betreffend das Pfandleihgewerbe vom 17 März 1881 sowie ein
Exemplar dieser Instruktion und eine gedruckte Zinstabelle auszuhängen



5 Alle dem Pfandleiher von Behörden oder Privatpersonen zugehenden Benachrich
tigungen über verlorene oder dem Eigenthümer widerrechtlich entfremdete Gegenstände
sind nach der Zeitsolge geordnet aufzubewahren

6 Bei Einlösung eines Pfandes ist dem Verpfänder auf Verlangen eine Quittung
auszustellen Die eingelösten Pfandscheine hat der Pfandleiher mindestens ein Jahr
lang aufzubewahren

7 Der Verkauf von Pfandobjekten erfolgt nur auf Grund einer ortspolizeilich beglau
bigten Liste in welcher jedesmal die betreffenden einzelnen Pfänder nach den Num
mern des Pfandbuchs unter Angabe des Tages der Verpfändung und der Fälligkeit
der Forderung sowie des Betrages der Forderung an Kapital und Zinsen auf
zuführen sind

8 Der Ortspolizeibehörde bleibt vorbehalten jederzeit Revisionen des gesammten
Geschäftsbetriebes der Pfandleiher vorzunehmen

S Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden soweit nicht nach allge
meinen gesetzlichen Vorschriften eine höhere Strafe eintritt gemäß Z 360 Nr 12
des Reichsstrafgesetzbuchs mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft

Berlin den 16 Juli 1881
Der Minister des Innern

I A Herrfurth

Allgemeine Be

stimmungen

Fonds der An
statt

Garantie dafür
und für die

Pfänder

Verwendung d
Ueberschüsse

Reglement
für die städtische Leih Anstalt zu Halle a/S

s i
Die Leih Anstalt welche bereits unter dem I Januar 1856 auf Grund

der Allerhöchsten Kabinets Ordre vom 28 Juni 1826 errichtet ist wird auf
Grund der ZZ 1 bis 18 und 21 Absatz 2 des Gesetzes über das Pfandleih
Gewerbe vom 17 März 1881 und der Ministerial Bekanntmachung vom
16 Juli 1881 fortgeführt

Dieselbe giebt gegen Entrichtung von Zinsen Darlehne auf Faust
Pfänder auf eine bestimmte Zeit

8 2
Die nöthigen Fonds werden der Anstalt von der Kämmerei beziehungs

weise von der städtischen Sparkasse gegen Verzinsung vorgeliehen
8 3

Die Leih Anstalt wird für Rechnung der Stadt Gemeinde geführt und
steht unter deren Garantie

8 4
Die bei der Anstalt sich ergebenden Ueberschüsse werden in Gemäßheit der

Beschlüsse der städtischen Behörden vom 27 September 1864 fernerweit zunächst zur

Personal

Rechnungs

legung Revi
sion u Dechar

girung der
selben

Kassenbücher
und Lager
Revisionen

Untersuchung

8 8
Die Anstalt legt dem Magistrat alljährlich auf Grund des abgeschlossenen

Manuals zum Hauptkassen Journal und des Kontobuchs unter Beifügung des
Letzteren und der sonstigen Rechnungs Belege für ein Kalenderjahr Rechnung
Der Magistrat veranlaßt die Revisionen dieser Jahresrechnungen nebst Unterlagen
durch die Kalkulatur und legt dieselben alsdann zur Superrevision der Stadt

verordneten Versammlung vor welche nach vorgängiger Erledigung etwaiger
Erinnerungen gemeinschaftlich mit dem Magistrate die Decharge ertheilt

8 9
Außer den durch den Kassen Kurator unter Zuziehung eines der desfall

sigen Deputirten der Stadtverordneten Versammlung allmonatlich an einem
bestimmten Tage auf Grund der abgeschlossenen und kalkulatorisch festgestellten
Bücher vorzunehmenden gewöhnlichen Revisionen der Kasse Bücher und Pfand
lager Bestände finden auch durch den Magistrats Dirigenten unter event Zu
ziehung von Sachverständigen außerordentliche Revisionen der Anstalt statt

Die über diese Revisionen aufzunehmenden Protokolle werden dem Magistrat
eingereicht

Ferner aber finden durch den Inspektor der Anstalt beziehungsweise durch
dessen Vertreter systematische über das ganze Magazin sich erstreckende und pro
aim in 16 Abschnitte zerfallende Pfandlager Revisionen statt welche als ein
integrirender Theil der gesammten Verwaltung der Anstalt zu erachten sind

8 10
Der Magistrat untersucht und entscheidet auf die gegen die Anstalt etwa

eingehenden Beschwerden mit Vorbehalt des Rekurses an den königlichen Regie
von Beschwer
den gegen die

Anstalt

Beschaffenheit
der als Pfand
objekte anzu
nehmenden

Gegenstände im
Allgemeinen

rungs Präsidenten
11

Oberaufsicht

2S Miirz 1SKS
Bildung eines Reservefonds bis zur Höhe von 36,000 Mark verwendet

Derselbe ist dazu bestimmt unverzinslich im Geschäfte mit zu arbeiten
und etwaige Verluste der Anstalt zu decken

Die nach Erreichung dieses Reservefonds bezw nach event Ergänzung
desselben auf die angegebene Höhe also über denselben hinaus sich ergebenden
Ueberschüsse werden der Orts Armenkasse überwiesen

Z 5
Zur speciellen Ueberwachung und Leitung sowie zur Besorgung der Ge

schäfte sind zur Zeit angestellt
1 ein Vorsteher Inspektor und gleichzeitiger Rendant
2 ein Kafsirer der zugleich den Vorsteher Inspektor in Behinderungs

fällen zu vertreten hat
3 ein Kontroleur
4 zwei Bureau Assistenten
5 zwei Taxatoren für sämmtliche nach Z 12 des Reglements als Pfand

Objekte anzunehmenden Gegenstände mit Ausschluß von Gold
Silber und Juwelen

6 zwei Magazindiener
Diese Beamten werden gleich allen übrigen städtischen Beamten in Gemäß

heit des H 56 der Städte Ordnung vom 24 Mai 1853 nach Vernehmung der
Stadtverordneten vom Magistrat gewählt und angestellt Zur Abschätzung der
Gold Silber und Juwelen Pfänder hingegen wird ein Sachverständiger ver
tragsmäßig angestellt

Sämmtliche Beamte mit Einschluß dieses Sachverständigen werden ver
eidigt und zur strengsten Verschwiegenheit gegen Jedermann verpflichtet

Sollte eine Vermehrung der Beamten nöthig sein so erfolgt die An
stellung derselben nach besonderem Beschluß der städtischen Behörden

8 6
Die Oberaufsicht über die Leih Anstalt und deren Beamte führt der

über dkAnstalt Magistrat welcher zu dem Behufe aus seiner Mitte einen besonderen Kassen
u d Beamten r zu ernennen hat

8 7
Buchführung Die Anstalt führt außer den im Gesetze vom 17 März 1881 und in der

Ministerial Bekanntmachung vom 16 Juli 1881 vorgeschriebenen bei der
Anstalt auf Grund der eingeführten kontirten Pfand Abrechnung in Bänden
für einen Monat getrennt zu haltenden Pfandbüchern den Auktions Listen

genannt Speeial Auktions Protokolle und der chronologischen Sammlung
der Benachrichtigungen über verlorene oder dem Eigenthümer entfremdete Gegen
stände folgende Bücher Listen zc als

a ein Haupt Kassen Journal nebst dazu gehöriger Kontrole
b ein den besonderen Kassen Verhältnissen der Anstalt entsprechendes Manual

zu dem Haupt Kassen Journal aä g,
e Beibücher der Taxatoren über die abgegebenen Taxen
ä ein Speeial Kontrol Journal über die von der Kasse der Anstalt aus

gezahlten Darlehne

s ein Speeial Kontrol Journal über die durch Einlösung der Pfänder zur
Kasse zurückgeflossenen Darlehne nebst Zinsen und beziehungsweise Bei
trägen zu den Kosten der Auktions Bekanntmachungen

k die Gegen Protokolle zu den Speeial Auktions Protokollen
Z die Listen über die erzielten Auktions Ueberschüsse und die frei gewordenen

Pfänder sowie ein Journal über die Verwaltung derselben nebst dazu
gehöriger Kontrole

k ein den ganzen Pfand Geschäfts Verkehr umfassendes Kontobuch als Unter
lage zur Jahres Rechnung nebst den hierzu gehörigen Speeial Konten
Manualen

i der Magazin Ordnung entsprechende Auszüge über die verfallenen Pfänder
aus den Pfandbüchern behufs specieller Revision des Pfandlagers vor den
Auktionen

k eine Verkaufs Liste über die in den Versteigerungen der Pfänder von der
Anstalt zum Taxwerthe erstandenen Gold und Silber Pfänder nebst
dazu gehöriger Kontrole

1 eine Liste über die von gerichtlichen Behörden mit Beschlag belegten Pfänder
Auktions Ueberschüsse zc

m eine Liste über die an gerichtliche Behörden in Untersuchungs Sachen aus
geantworteten Pfänder

u ein Korrespondenz Journal über die Abfertigung des auswärtigen Publikums
nebst den zugehörigen Postnachnahme Büchern

Festsetzung der
Darlehnssrist
und der Höhe
der Darlehne

Einschränkun

gen in An
sehung der Per

sonen der
Psandgeber

Abschluß

Die Anstalt führt ein besonderes Siegel beziehungsweise einen Stempel
welche mit dem Stadtwappen versehen sind und die Inschrift tragen

Leihamt der Stadt Halle
8 12

Die Anstalt giebt in der Regel auf alle beweglichen Werthobjekte Dar
lehne Ausgeschlossen von der Annahme sind jedoch

g, alle diejenigen Gegenstände deren Taxwerth weniger als 2 Mark beträgt
b Sachen welche einen unverhältnißmäßig großen Raum einnehmen oder

einer besonderen Pflege und Wartung bedürfen würden oder leicht und
schnell dem Verderben unterworfen oder gefahrdrohend sind

o militärische Ausrüstungs und Bekleidungsstücke
ä sämmtliche Werthpapiere Sparkassenbücher und Scheine sowie Hypotheken

Dokumente

8 13
Auf die nach Z 12 des Reglements als Pfänder anzunehmenden Gegen

stände giebt die Anstalt Darlehne und zwar stets auf ein Jahr Diese Dar
lehne werden von Mark zu Mark abgerundet und betragen

g, auf Gold und Silber bis zu 45 Mark Taxwerth zwei Drittel von 45 Mark
Taxwerth aufwärts bis zu drei Viertel desselben

d auf alle übrigen Gegenstände die Hälfte des Taxwerths
14

Von Personen welche keinem der Beamten der Anstalt als unverdächtig
bekannt sind sich auch weder durch Dokumente noch durch das Anerkenntniß
bekannter glaubwürdiger Personen als unverdächtig legitimiren können desgleichen
von solchen Personen deren Besugniß Darlehne aufzunehmen gesetzlich beschränkt
ist dürfen keine Pfänder angenommen werden

15
Steht der Annahme des Pfandes an sich nichts entgegen so wird dasselbe

stellung der
Pfänder

Führung des
Pfandbuchs u
Ausstellung des

Pfandscheins

Darlehns und durch den betreffenden Taxator abgeschätzt und der Betrag der Taxe sowie des

MM sowie ach 13 des Reglements darauf zu gebenden Darlehns dem Verpfänder bekannt
Bezeichnung gemacht Will derselbe hiernach auf das Geschäft nicht eingehen so wird ihm

Ausbewahrung das offerirte Pfand ohne jegliche Kosten zurückgegeben Erklärt er sich aber ein
und Sicher verstanden so empfängt er das Darlehn gegen Aushändigung des Pfandes Letzteres

wird alsdann nach Maßgabe der Vorschrift des Punkt 3 der Ministerial Bekannt
machung vom 16 Juli 1881 und der besonderen Magazin Ordnung der Anstalt
mit der laufenden Nummer des Pfandbuchs bezeichnet und in Verwahrsam
genommen d h in der der Gattung des Pfandes entsprechenden besonderen
Abtheilung des Magazins niedergelegt

Juwelen und andere Kostbarkeiten werden wenn der Verpfänder nicht
einen besonderen Umschlag mitgebracht hat in einen papiernen Umschlag gelegt

Kleider Tücher sowie alle sonstigen leicht von Motten zerstörbaren Sachen
sind in leinene Umschläge zu verpacken

Diese Umschläge haben die Verpfänder selbst mitzubringen Ohne die
selben ist die Annahme solcher Gegenstände als Pfand zu verweigern

Alle Pfänder werden an einem vor Entwendung und Verderben möglichst
gesicherten Orte aufbewahrt

Für Schaden welchen dieselben durch die bloße Aufbewahrung ohne Ver
wahrlosung oder Schuld der Anstalt durch Zufall oder äußere Gewalt des
gleichen durch Mottenfraß erleiden steht die Anstalt nicht ein

Die Benutzung irgend eines Pfandstücks ist den Beamten der Anstalt bei
Strafe des doppelten Ersatzes und der Dienstentlassung ausdrücklich untersagt

s 16
Die nach 15 des Reglements angenommenen Pfänder werden in das

bei der Leihanstalt gemäß der Vorschrift des Z 5 des Gesetzes vom 17 März 1881

und des Punkt 1 und 2 der Ministsrial Bekanntmachung vom 16 Juli 1881 zu
führende Pfandbuch eingetragen und der Pfandschuldner empfängt einen nach
Z 6 des Gesetzes vom 17 März 1881 ausgestellten Pfandschein welcher zur
Verhinderung von Fälschungen und Mißbrauch von Pfandschein Formularen von
dem Inspektor der Anstalt mittelst Wasserdruck des nach 11 des Reglements
von der Anstalt zu führenden Stempels vollzogen wird

Zu stempelpflichtigen Pfandgeschäften hat der Verpfänder eine Stempel
marke von gesetzlicher Höhe beizubringen welche alsdann von der Anstalt zu dem
ausgestellten Pfandschein kassirt wird

Die Eintragung ins Pfandbuch und der ausgestellte Pfandschein zusammen

vertreten die Stelle eines schriftlichen Darlehns und Verpfändungs Dokuments
für und wider die Anstalt und zwar dergestalt daß wenn Letztere beim Ver
luste oder dem Verderben des Pfandes nach allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen
Schadenersatz zu leisten verpflichtet ist dieser nur auf Höhe des im Pfandscheine
beziehungsweise im Pfandbuche angegebenen Taxwerthes des Pfandes zu leisten ist

8 17
Für die nach Z 13 des Reglements gezahlten Darlehne erhebt die Anstalt

nach Maßgabe der ZK 1 2 und 7 des Gesetzes vom 17 März 1881 an Zinsen
a 2 Pfennig für jeden Monat und jede Mark von Darlehnsbeträgen bis zu

30 Mark
d 1 Pfennig für jeden Monat und jede den Betrag von 30 Mark über

steigende Mark
und zwar wird als Minimum derselben für jedes Pfand ein zweimonatlicher
Betrag ausbedungen

8 18
Die Einlösung der Pfänder erfolgt nach Maßgabe der 8 7 8 und 17

des Gesetzes vom 17 März 1881 beziehungsweise der Bestimmung des Punkt 6

der Ministerial Bekanntmachung vom 16 Juli 1881
Die Leih Anstalt hat daher nur in den Fällen das Recht beziehungsweise

die Pflicht dem Verpfänder resp dem Inhaber des Pfandscheins die Aushäni
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Prolongation
der DMchns
und Pfand

geschäfte

digung von Pfändern zu verweigern wenn dieselben gerichtlich mit Beschlag
belegt sind

s 19
Prolongationen der Darlehns und Pfandgeschäste werden nur insoweit

gestattet als nach Beurtheilung der Anstalt das Pfand noch den bei der ersten
Verpfändung angenommenen Werth hat zu welchem Zweck die Anstalt sich vor
behält das Pfand nöthigensalls von Neuem taxiren zu lassen Wird die Pro
longation für zulässig befunden so wird nach Entrichtung der für Einlösungen
festgesetzten Zinsen gegen Rückgabe beziehungsweise nach Absatz 2 des H 8 des
Gesetzes vom 17 März 1881 auch ohne Rückgabe des alten Pfandscheins nach

16 des Reglements eine neue Eintragung in das Pfandbuch bewirkt und dem
Verpfänder ein neuer Pfandschein ertheilt das Pfand aber nach H 15 des Regle
ments wie ein neu versetztes Pfand behandelt d h mit der neuen laufenden
Nummer des Pfandbuchs versehen in Verwahrsam genommen und in der
betreffenden Abtheilung des Magazins niedergelegt

20
Versteigemngen Versteigerungen der nicht eingelösten beziehungsweise erneuerten somit
der nicht einge verfallenen Pfänder werden in der Regel jährlich 4 mal im Auctionslokale der

nen Wnder Anstalt abgehalten Jede Versteigerung wird nach Maßgabe des Z 12 des
und Bekannt Gesetzes vom 17 März 1881 von der Anstalt unter Angabe der verfallenen
machung der Pfandlager Abtheilung d h also der Grenzen der laufenden Pfand Nummer

selben allgemeinen Bezeichnung der zu versteigernden Sachen der Zeit des Ver
satzes derselben der Farbe des Drucks der betreffenden Pfandscheine sowie der
Bezeichnung des Auctionslokales jedoch weil bei der Größe des Geschäfts
das Ende der Versteigerungen sich vorher nicht bestimmen läßt ohne Hin
weis auf die spätere Abhebung der in den Versteigerungen erzielten Ueberschüsse
und der frei gewordenen Pfänder okr H 22 des Reglements 3 mal durch das
hiesige Tageblatt und die hiesige Saale Zeitung und zwar zum ersten Male
4 Wochen zum zweiten Male 3 Wochen und zum dritten Male 2 Wochen
vor ihrem Beginn bekannt gemacht

Auch werden die Bekanntmachungen der Versteigerungen im Expeditions

lokale der Anstalt 4 Wochen vor und bis zum Beginn der Versteigerung
ausgehängt

Die Versteigerungen werden unter Leitung des Inspektors der Anstalt
oder in Behinderungsfällen seines Vertreters unter Zuziehung eines als Auctions
Eommissarius sungirenden vereideten Beamten des Magistrats und eines Aus
rufers unter Beobachtung des Z 13 des Gesetzes vom 17 März 1881 abge
halten wobei der Inspektor der Anstalt das Gegenprotokoll über die erlangten
Meistgebote und der Auctions Eommissarius das Special Auctions Proto
koll führt

Eine nochmalige Abschätzung der zu verkaufenden Gegenstände erfolgt nicht
Alle zur Versteigerung gelangenden Gold und Silber Pfänder werden

mit ihrem taxirten Gold resp Silber Werthe ausgeboten Wenn hierauf nach
dreimaligem Aufruf ein höheres Gebot nicht erfolgt dann werden diese Pfänder
der Leih Anstalt mit dem Ausgebote zugeschlagen und solchenfalls in die Liste
über den freihändigen Verkauf derselben und in die dazu gehörige Eontrole
okr Z 7 aä k eingetragen

Der freihändige Verkauf erfolgt alsdann nach besonderer Instruktion
des Magistrats durch den Inspektor unter Zuziehung des Kassirers und des
Kontroleurs der Anstalt

Auf Requisition gerichtlicher Behörden kann die Versteigerung der zu
einer Konkurs Masse gehörigen Pfänder auch außer den gewöhnlichen Ver
steigerungs Terminen der Anstalt nach einmaliger acht Tage zuvor erfolgter
Bekanntmachung bewirkt werden Im Uebrigen wird bei diesen Versteigerungen
von Pfändern ein gleiches Verfahren wie bei den terminlichen beobachtet Jedoch
müssen in diesen Fällen die vollen Bekanntmachungs und Versteigerungs Kosten
von der Konkurs Masse als Extrahentin getragen werden

s 21
Die Deckung der Kosten für die terminlichen Versteigerungen der ver

fallenen Pfänder erfolgt nach Maßgabe des Z 14 des Gesetzes vom 17 März
1881 unter folgenden näheren Bestimmungen

a Sowohl alle zur Versteigerung gelangenden als auch alle diejenigen
verfallenen Pfänder welche noch nach Erlaß der im Z 20 des Regle
ments vorgeschriebenen Bekanntmachung der Versteigerung beziehungsweise
noch während der Auktion bis zum Zuschlag eingelöst resp erneuert
werden sind beitragspflichtig zu den Kosten der Bekanntmachung und
zwar mit 2 Rps pro eine Pfandnummer

b Die Beiträge zu den Kosten der Versteigerung der Pfänder werden nach
Verhältniß des Erlöses nach der abgeänderten Gebühren Ordnung für
die Gerichts Vollzieher berechnet also bei einem Pfand Erlöse
1 bis zu 100 Mark mit 5 vom Hundert
2 Uüber 100 Mark bis zu 300 Mark mit 3 vom Hundert

Deckung der
Kosten sür die

terminlichen
Versteigerun
gen der ver

fallenen Pfän
der

Verwaltung
und Abhebung
der Auktions
Ueberschüsse u
freigewordenen

Pfänder Ein
schränkung der

Abhebung

3 über 300 Mark bis zu 1000 Mark mit 2 vom Hundert
4 über 1000 Mark bis zu 5000 Mark mit 1 vom Hundert
5 über 5000 Mark mit 1/2 vom Hundert

ß 22
Das Verfahren für die Abhebung der Auktions Ueberschüsse und frei

gewordenen Pfänder erfolgt im Sinne der W 15 und 17 des Gesetzes vom
17 März 1881 Die Verwaltung derselben bleibt jedoch bei der Kasse der
Anstalt

Im Anschluß an die nach K 20 des Reglements erlassene Bekannt
machung der Versteigerung der verfallenen Pfänder erläßt die Anstalt unver
züglich nach Schluß der Versteigerung beziehungsweise nach stattgefundener kalku
latorischer Feststellung des Special Auktions Protokolls durch dieselben Blätter
durch welche die Versteigerungs Bekanntmachung erfolgte einen öffentlichen Auf
ruf zur Abhebung der Ueberschüsse und der freigewordenen Pfänder mit einer
einjährigen Präklusivsrist In diesem Aufrufe werden die betreffenden Pfänder
ebenso bezeichnet wie dies in der Bekanntmachung der Versteigerung geschehen

Dieser Aufruf wird in Zwischenräumen von zwei Wochen noch 2 Mal
in denselben Blättern wiederholt Alle innerhalb der einjährigen Präklusivfrist
nicht zur Abhebung gelangten Ueberschüsse beziehungsweise frei gewordenen
Pfänder gehen in das Eigenthum des Reservefonds der Anstalt beziehungsweise
der Orts Armenkasse über ckr Z 4 des Reglements

Die Auszahlung der Ueberschüsse und die Abgabe der frei gewordenen
Pfänder auf welche gerichtlich Beschlag gelegt ist hat die Anstalt zu
verweigern

s 23
Ausautwortung Die Leih Anstalt ist in allen civil beziehungsweise vermögensrechtlichen

Verhältnissen Pfänder an gerichtliche Behörden auszuliefern nur gegen vollstän
Behördei/und dige Befriedigung wegen des Kapitals der Zinsen und etwaigen Kosten
Vorrechte der verpflichtet
Leih Anstalt Den Verkauf von Pfändern im Wege der öffentlichen Versteigerung nach

eingetretener Verfallzeit aber hat die Anstalt nur gegen vollständige Prolonga
tion des Darlehnsgeschäfts 19 des Reglements oder gegen Niederlegung
der Gesammtforderung der Anstalt bei der Letzteren auszusetzen

Wenn es daher den Behörden oder Parteien in civil beziehungsweise
vermögensrechtlichen Verhältnissen auf die Auslieferung oder Konservation von
Pfändern ankommt so ist es lediglich Sache der Betheiligten die Einlösung
der Pfänder oder die Prolongation der Darlehns Geschäfte auf ihre Kosten
zu bewirken

Dies gilt auch von den in einer Konkurs Masse sich etwa vorfindenden
Pfandscheinen und hat die Anstalt nicht nöthig den Pfandschilling gegen die
Konkurs Masse zu liquidiren

Hierdurch sollen jedoch die etwaigen Eigenthums oder sonstigen Ansprüche

dritter Personen an die niedergelegten Pfänder soweit solche nach Z 14 des
Reglements gegen die Leih Anstalt rechtlich begründet sind nicht beschränkt
werden sondern den Betheiligten entweder auf die Pfänder selbst oder wenn
deren Verkauf nicht in der vorgedachten Weife verhindert worden auf den
Verkaufserlös gegen die Leih Anstalt vorbehalten bleiben In allen Fällen
dagegen in welchen die Anstalt die Redlichkeit des Besitzes für sich hat ist
dieselbe auch die von dem Pfanddarlehne aufgelaufenen Zinsen von dem Vindi
canten zu verlangen oder demselben in Abzug zu bringen berechtigt

s 24
Uebergangs Dieses abgeänderte Reglement findet sofort nach dessen Publikation durch
Bestimmung s hiesige Tageblatt und die hiesige Saale Zeitung Anwendung Auf Pfand

geschäfte welche vorher abgeschlossen sind findet dasselbe keine Anwendung

s 25
Dauer der Wenn die städtischen Behörden aus irgend einem Grunde es für nöthig
Anstalt halten sollten die Leih Anstalt wieder eingehen zu lassen so steht ihnen Dies

frei und wird das Publikum alsdann 6 Monate vorher hiervon durch Bekannt
machungen im hiesigen Tageblatt und der Saale Zeitung in Kenntniß gesetzt

Urkundlich ist gegenwärtiges Reglement von dem Magistrat und der
Stadtverordneten Versammlung genehmigt und vollzogen

Halle a S am 20 Dezember 1882
Der Magistrat Die Stadtverordneten

Staude Zernial Gneist Wolff Dr HüllmannDr Karl Müller
Vorstehendes Reglement wird hierdurch von Staatsauffichtswegen bestätigt

Merseburg den 8 Juni 1883
I 8 Der Königliche Regiernngs Präsident

I Vertr
v Bötticher

Bekanntmachung
Gestohlen wurden erstatteter Anzeige zufolge

1 6 bis 7 schwarze und dunkelbraune Arbeiterjaquetts mit gedrucktem braunen und
grauen Parchmtsutter 2 englisch lederne bräunliche Jaquetts mit braunem bedruckten Par
chentfutter 3 leichtere Casenettjaquetts dunkelgrau mit braun bedruckten Parchmtsutter aus
einer Bude auf dem Roßplatze in der Nacht vom 10 zum 11 September

2 1 weißer Operngucker die mittlere Schraube ging nicht ganz zu mit schwarzem
Lederfutteral am 11 September

3 1 silberne Cylinderuhr auf der Cuvette A N eingravirt mit einer flachgliederi
gen kurzen goldenen Kette einem schwarzen Medaillon in Wappenform und einem pistolen
förmigen Uhrschlüssel am 13 September

Etwaige Wahrnehmungen sind im Criminal Commissariat Zimmer 21 zur Anzeige
zu bringen

Halle a S den 14 September 1883 Die Polizei Berwaltung
Bekanntmachung

Als vermuthlich gestohlen sind ein Paar Damenlederstiefel eingeliefert welche im
Criminal Commissariat Zimmer 21 zur Ansicht bereit stehen

Halle a S den 14 September 1883 Die Polizei Berwaltung
Steckbrief

Gegen den Kellner August Hermann Lange zu Halle geboren zu Heringen bei
Nordhausen am 8 Januar 1863 welcher flüchtig ist ist die Untersuchungshaft wegen
schweren Diebstahls verhängt

Es wird ersucht denselben zu verhaften und in das Gerichtsgefängniß zu Halle a/S
abzuliefern

Halle a S den 12 September 1883 Königliche Staatsanwaltschaft
von Moers

Für mein Putz und Weitzwaareu Ge
schiist suche ein junges Mädchen

als
HZ

Mechaniker
werden zum sofortigen Antritt gesucht

Ferdinand Dehne
Ein kräftiges Mädchen 1 Oktober gesucht

Mauergasse 1

Steckbrief
Gegen den Arbeiter Gustav Adolf Daszdorf von hier geboren am 3 August 1846

welcher flüchtig ist ist die Untersuchungshast wegen Beleidigung verhängt
Es wird ersucht denselben zu verhaften und in das Gerichts Gefängniß zu Halle a/S

abzuliefern
Halle a/S den 14 September 1883 Königliche Staatsanwaltschaft

von Moers
Steckbriefs Erledigung

Der unterm 18 Jnni 1878 von der Königlichen Staatsanwaltschaft zu Halle a S
hinter den Tischlergesellen Moritz Achtel aus Liebenwerda erlassene Steckbrief ist erledigt

Potsdam den 13 September 1883 Königliche Staatsanwaltschaft

Laufburschen
gesucht Ferdinand Dehne
Ein ordentlicher Knecht

wird gesucht gr Steinstraße 30
Zum 1 Oktober wird ein anst nicht zu

junges tüchtiges Kindermädchen bei gutem
Lohn gesucht Meldungen

Bernburgerstraße 36 II
Eine mit guten Zeugnissen versehene per

fekte Köchin wird zum 1 November nach
außerhalb gesucht Auskunst ertheilt

Gottesackergasse 15 part
Ein zuverlässiges Mädchen mit guten

Zeugnissen findet zum 1 Oktober guten

Dienst Harz 8 II links
Ein durch gute Zeugnisse emps Mädchen

für Küche und Hausarbeit zum 1 Oktober c
gesucht Heinrichstraße,3 I

Anst Schlafstelle offen an der Halle 12

Anst Schlafstelle Hosvitalplatz 9 i L
Anst Schlafstellen m K Martinsgasse 6
Anst Logis und Kost kl Berlin 1 p
Anst Schlafstelle offen Georgsir 3 II

Ein großes Vereinslolal Mit Pianino
ist noch einige Abende zu vergebe ebenfalls
Kegelbahn noch für 3 Abende frei

im Bayerischen Hos
Friedrichstratze 44 L Otto

Gesucht
zu Ostern 84 für längere Jahre in guter Lage
von nachw gutem Miether parterre 1 Etage
oder Laden mit Wohnung Offerten unter
E W 6980 nehmen entgegen

I Barck K Co gr Ulrichst aße 49

Für den Inseratenteil verantwortlich
M Uhl mann in Hall

Expedition im Waisenhause Buchdrucker des Waisenhauses iu Halle a d S
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